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§ 80 GWG Finanzierungskosten fur
Verteilernetzbetreiber

GWG - Gaswirtschaftsgesetz 2011

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Finanzierungskosten haben die angemessenen Kosten fiur die Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital zu
umfassen, wobei die Verhaltnisse des Kapitalmarktes und die Kosten fur Ertragsteuern zu bertcksichtigen sind.
Geforderte Finanzierungen sind angemessen zu berUcksichtigen.

2. (2)Die Finanzierungskosten sind durch Multiplikation des angemessenen Finanzierungskostensatzes mit der zu
verzinsenden Kapitalbasis zu ermitteln. Hierbei ist der verzinsliche Riickstellungsbestand unter Berlcksichtigung
der Finanzierungstangente, welche im Personalaufwand verbucht ist, kostenmindernd anzusetzen.

3. (3)Der Finanzierungskostensatz ist aus einem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz unter
Zugrundelegung einer Normkapitalstruktur sowie der Ertragsteuer zu bestimmen. Die Normkapitalstruktur hat
sowohl generelle branchentbergreifende als auch signifikante unternehmensindividuelle Faktoren zu
berucksichtigen, welche den Eigenkapitalanteil um mehr als 10 % unterschreiten. Eine marktgerechte
Risikopramie fur das Eigen- und Fremdkapital, die Rahmenbedingungen des Kapitalmarktes sowie ein risikoloser
Zinssatz sind zu bertcksichtigen. Bei der Ermittlung des risikolosen Zinssatzes kann ein mehrjahriger
Durchschnitt herangezogen werden.

4. (4)Die verzinsliche Kapitalbasis ist durch die der Kostenfestlegung zugrunde liegende Bilanz im Sinne des§ 8 fur
die Verteilungstatigkeit zu bestimmen. Sie ergibt sich aus dem flr den Netzbetrieb nétigen Sachanlagevermdégen
und dem immateriellen Vermodgen abzuglich passivierter Netzzutritts- und Netzbereitstellungsentgelte
(Baukostenzuschisse) und etwaiger Firmenwerte. Im Falle von Zusammenschlissen von Netzbetreibern kann
eine erhohte Kapitalbasis anerkannt werden, sofern aus diesem Zusammenschluss erzielte Synergieeffekte
unmittelbar zu einer Reduktion der Gesamtkosten fihren.

In Kraft seit 22.11.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gwg/paragraf/8
file:///

	§ 80 GWG Finanzierungskosten für Verteilernetzbetreiber
	GWG - Gaswirtschaftsgesetz 2011


